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BGH 1 StR 608/25 - Beschluss vom 18. Marz 2026 (LG Darmstadt)

Nachtréagliche Gesamtstrafenbildung (Anrechnung von zur Erfiillung von Bewéahrungsauflagen erbrachten
Geldleistungen bei Bildung einer nicht zur Bewdhrung ausgesetzten Gesamtstrafe).

§ 55 StGB; § 56f Abs. 3 Satz 2 StGB, § 58 Abs. 2 Satz 2 StGB

Leitsatz des Bearbeiters

Entfillt die Strafaussetzung zur Bewahrung wegen nachtréaglicher Bildung einer Gesamtfreiheitsstrafe (§ 55
StGB), deren Vollstreckung nicht zur Bewahrung ausgesetzt wird, so sind Geldleistungen, die der Verurteilte zur
Erfiillung von Bewdhrungsauflagen erbracht hat, gemaR § 58 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 56f Abs. 3 Satz
2 StGB in aller Regel auf die Strafe anzurechnen. Dies hat regelméaBig in der Weise zu geschehen, dass die
Hohe der Gesamtfreiheitsstrafe ohne Riicksicht auf die Bewadhrungsleistungen festzusetzen und sodann als
Ausgleich fiir die Nichterstattung von Geldleistungen eine die Strafvollstreckung verkiirzende Anrechnung
dieser Leistungen auf die Gesamtstrafe vorzunehmen ist (st. Rspr.).

Entscheidungstenor

1. Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des Landgerichts Darmstadt vom 4. Juli 2025 aufgehoben,
soweit eine Entscheidung tber die Anrechnung von Leistungen des Angeklagten unterblieben ist, die er im Rahmen
der durch Urteil des Landgerichts Hanau vom 23. Marz 2023 gewahrten Strafaussetzung zur Bewéahrung erbracht
hat.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch Uber die Kosten des
Rechtsmittels, an eine andere Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts zurlickverwiesen.

2. Die weitergehende Revision des Angeklagten wird verworfen.

Griinde

Das Landgericht hat den Angeklagten wegen banden- und gewerbsméaRigen Betruges in Tateinheit mit Vorenthalten und
Veruntreuen von Arbeitsentgelt in zwolif Fallen unter Auflésung der Gesamtfreiheitsstrafe aus dem Urteil des Landgerichts
Hanau vom 23. Marz 2023 (Az. 5 KLs - 4412 Js 2582/18) und Einbeziehung der dort erkannten Einzelstrafen zu einer
Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Die auf eine Verfahrensriige und die Sachriige gestitzte Revision des
Angeklagten hat den aus der Entscheidungsformel ersichtlichen Teilerfolg; im Ubrigen ist das Rechtsmittel aus den
insoweit zutreffenden Erwagungen der Antragsschrift des Generalbundesanwalts unbegriindet (§ 349 Abs. 2 StPO).

Entfallt die Strafaussetzung zur Bewahrung wegen nachtraglicher Bildung einer Gesamtfreiheitsstrafe (§ 55 StGB), deren
Vollstreckung nicht zur Bewahrung ausgesetzt wird, so sind Geldleistungen, die der Verurteilte zur Erfillung von
Bewahrungsauflagen erbracht hat, gemaR § 58 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 56f Abs. 3 Satz 2 StGB in aller Regel
auf die Strafe anzurechnen. Dies hat regelméRig in der Weise zu geschehen, dass die Hohe der Gesamtfreiheitsstrafe
ohne Ricksicht auf die Bewahrungsleistungen festzusetzen und sodann als Ausgleich fir die Nichterstattung von
Geldleistungen eine die Strafvollstreckung verkirzende Anrechnung dieser Leistungen auf die Gesamtstrafe
vorzunehmen ist (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschlisse vom 20. Marz 2025 - 1 StR 37/25 Rn. 2; vom 12. August 2020 - 4 StR
189/20 Rn. 9 und vom 22. Februar 2017 - 1 StR 555/16 Rn. 3; jeweils mwN). Das Landgericht hétte hier eine
ausdriickliche Anrechnungsentscheidung im Hinblick auf diese Zahlungen treffen miissen. Die Sache bedarf daher in
diesem Umfang neuer Verhandlung und Entscheidung.

11



	Rechtsprechung (hrr-strafrecht.de)
	BGH 1 StR 608/25 - Beschluss vom 18. März 2026 (LG Darmstadt)
	Nachträgliche Gesamtstrafenbildung (Anrechnung von zur Erfüllung von Bewährungsauflagen erbrachten Geldleistungen bei Bildung einer nicht zur Bewährung ausgesetzten Gesamtstrafe).   § 55 StGB; § 56f Abs. 3 Satz 2 StGB, § 58 Abs. 2 Satz 2 StGB
	Leitsatz des Bearbeiters
	Entfällt die Strafaussetzung zur Bewährung wegen nachträglicher Bildung einer Gesamtfreiheitsstrafe (§ 55 StGB), deren Vollstreckung nicht zur Bewährung ausgesetzt wird, so sind Geldleistungen, die der Verurteilte zur Erfüllung von Bewährungsauflagen erbracht hat, gemäß § 58 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 56f Abs. 3 Satz 2 StGB in aller Regel auf die Strafe anzurechnen. Dies hat regelmäßig in der Weise zu geschehen, dass die Höhe der Gesamtfreiheitsstrafe ohne Rücksicht auf die Bewährungsleistungen festzusetzen und sodann als Ausgleich für die Nichterstattung von Geldleistungen eine die Strafvollstreckung verkürzende Anrechnung dieser Leistungen auf die Gesamtstrafe vorzunehmen ist (st. Rspr.).
	Entscheidungstenor
	Gründe



